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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1972

Norm

StPO §345 Z5

Rechtssatz

Der Nichtigkeitsgrund nach § 345 Z 5 StPO liegt nicht vor, wenn eine dem Beschwerdeführer nachträglich als

notwendig erscheinende Beweiserhebung nicht von Amts wegen vorgenommen wurde.
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